
t -r abwechslungsweise den geistlichen Unter¬
richt erhalten.

Ausräucherung der Häuser . Verordnung
dom 27 November 1785 , dadurch die bisher
gewöhnliche Ausräucherung - er Häuser an den
Vorabenden der Weihnächte » , des Neujahrs
und des Festes der heil , drey Könige eingestel¬
lt wird.

Auswanderungspatencs - Erläuterung.
Hofresolution vom 24 September 178s , wor¬
nach das neue Auswanderungspatent nur auf
dieEingebohrnen,und aus jene , die einen zehn¬
jährigen Aufenthalt in den k. k. Erblandett
Vollstrecker haben / zu verstehen ist.

Auswanderer . Hofentschliessung vom 4
Jäner 1786 , wornach Ge . Majestät zu ent¬
schließen geruhet / daß elende und krüppelhafte
Auswanderer bey ihrer Betrettung im Reiche
lediglich ihrem Schicksale zu überlassen , und
sofort auf ihre Zurücklieferung keine Unkosten
zu verwenden seyen- -

B. P.

PapLermacher . Verordnung vom 5 May
178 l , wornach den Papiermachern eingebunden
wird / ein achtes und brauchbares Papier zu
den Spielkarten zu erzeugen.

Baden , Hofentschliessung vom io July
1781 , wornach das Baden in der Donau,
oder am fliessenden Wasser , dann das Auswa¬

schen
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schen auf den Holzstoffen bey Arreststrafe ver¬
boten ist.

Bälle. Hofentschliessung vom 17 Jurry
i78i/wornach Balle,Musiken und Spektakeln
am Oster- Pfingst- Weihnachts- Frohnleich-
naws- Allerheiligen- Maria Verkündigungs-
Mariä Geburts- und Tberesiens- Tage ver-
choten sind.

Pässe. Hofdekret vom 15 Juny 1781.
Die herumstreichenden, ohne ordentliche Pässe,
oder Ausweise in Hungarn eintretten wollen¬
den Leute werden auf dasigen Gränzen zurück¬
gewiesen; jene aber, die Geschäften halber da¬
hin gehen, haben sich jederzeit mit beglaubterr
Passen, oder Ausweisen zu versehen.

Bäume auf dem Glacis . Hofentfchlies-
sung vom7 December 1782, wornach, um die
auf dem Glacis stehenden Baume von der
mutwilligen Beschädigung des Volkes zu be-
freyen, der Polizey- und Militärmacht die2lr--
restirung der Uibertrerter anbefohlen wird.

Baumspinnfabrik. Hofdekret vom6 No¬
vember 1786, womit der Lorenz Peter Rubini
Graf von Walterstein, bey dem ihm zu Er¬
richtung einer Baumspinnfabrik im Königrei¬
che,Hungarn erteilten krivüĉ io excluüvo ge¬
schähet wird.

Ban-



Bankozetreln . Nachricht vom Lz Novem¬
ber 1785 , dadurch die Verheimlichung derBan-
kozetteln in auf die Post abgegebenen Briefen
auf das ernstlichste gewarnet wird.

Dankozetcelverfälschnng . Hofdekret vom
19 Janer 1784 , wornach Se . Majestät befeh-
ten , daß in allen Kriminalverhandlungen , wel¬
che die Verfälschung der Bankozetteln betref¬
fen , von den Kriminalgerichten mit besonderer
Verschwiegenheit fürgegangen , nur jenen Ge¬
richtspersonen , die bey der Verhandlung un¬
mittelbar nothwendig einschreiten müssen, eine
Einsicht der 'Akten gestattet , die Kriminalakten
verschlossen, und zwar unmittelbar an die Prä¬
sidenten eingesendet , und also auch verschlossen
m den Registraturen zurückgehalten , und auf
alle mögliche Art die Verlautbarung verhin¬
dert werden solle-

Bankal - oder Ramrneralnotionen . Hof¬
dekret vom 29 November 1783 , wornach , wenn
sie geschöpft werden , die Exekution vor der
Verstreichung , der gefällten Parthey zu Er¬
greifung des Rechtsweges festgesetzten Frist
nicht verwilliget werden kann.

Pakete . Hvfdekret vom 6 September
1784 , daß die mit voluminösen Beylagen be¬
schwerten Pakete mit der fahrenden Post ab¬
zusenden, und solche mit starkem Papiere , wel¬
ches die Schriften gegen Nässe und Reibung
sichert , zu vermachen seyn.

panschank . Hofdekret vom 19 März 1784,
wornach mit aller Aufmerksamkeit auf die Ab¬

stellung
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stellung der bey dem sogenanten Panschank auf
dem Lande sich einschleichenden Mißbrauche ge¬
drungen werden soll.

?arere lneäicum . Hofdekret Vom 4JUNY
1784 , wornach Se . Majestät die bisher in den
landgerichtlichen Fällen für das ksrere meck-
cum gewöhnlich gewesenen Taxen allgemein
einzustellen und auzubefehlen geruhet haben,
daß bey der in derley Fällen immer emschrei-
tenden Oaula publica die im Staate anaerrom-
menen Leib - und Wundärzte den dießfalligen
Dienst ganz wohl unentgeltlich leisten , und
ihre ?arere ohne Abfvrdrrung einer Taxe dar¬
geben sollen.

Parcheyen . Hofdekret vom 9 Mär - 1786,
daß künftig , wenn den Partheyen ein Gesuch
abgeschlagen wird , es durch einem Rathschlag
auf das Gesuch selbst , oder eine ungestempelte
Lopiam Kubri ) wenn das Gesuch iu Original»
nicht mehr hinausgegeben werden kann , ge¬
schehen müsse.

pafsauerisches Ronsistoriuin Hoftttt-
schliessung vom 25 Marz 1784 , daß von dem
paffauerischen Konsistorium weder im Lande
Oesterreich ob der Enns , noch unter der Enns,
mehr einiger Gerichtsbarkeitsaktus ausgeübet
werden soll , und die Aktivität derselben in bey-
den Landen aufzuhören habe.

paulmer . Verordnung vom 16 Sep-
tember i782 . Die päpstlichen Freiheiten der
Pauliner werden für null und nichtig erkläret,
und sollen an Regierung abgegeben werden.

Be,
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Beneficien . Verordnung vom 2Z August
1782 , wornach dieselben bey Verlust noch ein¬
mal fatiret werden sollen.

Berichte des Magistrats . Verordnung
vom 14 Juny 1782 , wornach dieselben nicht
Mihr vom Bürgermeister und Rath , sondern
eigenhändig vom Bürgermeister und Reftren,
ten unterschrieben werden sollen.

Berichtserstattungen . Negierungsdekret
vom 14 März 1786 In den Berichrserßat-
tuugen soll zur Verminderung der Schreiberey
die Verordnung , worüber Bericht abgefvdert
worden ist , nicht in Abschrift beygelegt , son¬
dern sich lediglich mit kurzer Anführung des
dießfälligen Inhalts und des Regierungspro-
tokols - Nnmers bezohen werden.

BerganrheLle . Generale vom ir May
178 - . Vergantheile dürfen geistliche Gemein¬
den zwar kaufen , unentgeltlich aber keines¬
wegs an sich bringen.

Becker , bürgerliche . Hoföescheid vom 2.
December 1781 , wornach jeder bürgerliche
Becker den kalten Markt besuchen, einen Brod-
Laden halten , auch jedermann Brod zum Ver¬
kauf einführen darf.

Becker , brodlose . HoftnLschliessUUg VvM
so Oktober 1785 , wornach dieselben bey Be¬
setzung erledigter Backhäuser nur damals vor
andern Kompetenten einen Vorzug haben,
wenn sie mit selben gleiche Bedingmffe anbie¬
ten ; widrigenfalls kann den Hausherren der¬
selben Aufnahme nicht aufge - rungen werden.
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bediente derVNLlrtärpersonen. Appells»
tionsdekret vom 29 Juny 1784 des Inhalts:
daß dje Bedienten der MLlitarpersonen, wenn
auch ihre Herren proprer Privilegium Ltaruum,
oder sonst einer andern Jurisdiktion unter¬
worfen, dem koro militari unterstehen sollen,
so aber nicht weiters, als auf die unmittelba¬
ren Hausbedienten, nämlich auf jene, welche
die Person eines Generals, oder Officiers be¬
dienen; keineswegs aber auf die bey den Land¬
gütern bediensteten, als Wirthschafts- Duch-
halterey- Registraturs- Kanzley- undKaffa-
beamten den Militaren, zu erstrecken ist.

Behandlung,normalmassrge. Regierungs¬
verordnung vom 27 April 1784- Es ist durch
höchstes Hofdekret vom rz und prack. -en 25
dies herabgelanget: Es habe sich bey Gele¬
genheit der nvrmalmäffigen Behandlung eines
k. k. Beamten, welcher anfangs vermög des
Entlaffnngsnormals vom Jahre 1764 Schul¬
den halber entlassen, nachhin aber wiederum
in k. k. Dienste angestellet worden, der Zweifel
ergeben, ob demselben di? seiner erster«Schul¬
denhalber erfolgten Entlassung vorhergegange¬
nen Dienstjahre bey seiner dermaligrn normal-
massigen Behandlung angerechnet, oder nicht
in Anschlag gebracht werden dürften; und sey
hierüber dre höchste Entscheidung erfolget: da-
diese vorhin geleisteten Dienste bey der nor¬
malmassigen Behandlung nicht in Anschlag ge¬
bracht, und sich also in - erley Fallen hienach
benommen werden solle.

Vß«

r
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Beamte . Hoftntschliessung vom 6 April
*787 , daß die pensionirterr , und sohin wieder
angestellten Beamten im weitern Pensiom-
rungsfalle die vorhin gehabte Pension wieder
zu gemessen haben.

Derco , vom 3 Hornung 1787 , daß un¬
tüchtige Beamte normalmassig behandelt ; die
unfleissigen und subordinationswidrigeu aber
ohne weiteren entlassen werden sollen.

Derro , vom 3 July i ? 8r , wornach jene
Beamte , welche eine vorgegangene Verhelung
dey ihrer Stelle , oder sonst einen dem höchsten
Dienste zum Nachtheil gereichenden Unfug ent¬
deckten , eine Belohnung und die höchste Gnade
zu gewärtigen haben.

penflongatturigeir . Hofdekret vom Zi
Jäner 1784 , daß alle Pensiongattungen , wel¬
che den Werth von i Fl . übersteigen , den klas¬
senmäßigen Stempel haben sollen ; welcher An¬
ordnung auch die Pensionen der Exjesuiten,
Exmönche und Exnvnnen unterliegen.

personalgerechrigkeLren . Hofbescheid vom
r 8 März 1784, wornach die Übertragung der
Personalgerechtigkeiten an jemand andern ver-
-oten ist.

Detto . Hoftntschliessung vom 15 Hör-
«uug 1784 , daß die Personalgewerbe , da sie
von den Aquirtrenden selbst getrieben werden
müssen / nicht sollen Ln Bestand verlassen wer-
Hen.

pers
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personalgerechtigkerren . RegierungsVe-
scheid vom io November i ? 8z , wornach die
Personalgewerbe nicht erblich sind , mithin
weder durch Vermächtnisse übertragen , noch
auch sonft den Kindern ein förmliches Recht

^ auf das väterliche Personalgewerb zugestanden
werden könne.

Perückenmacher Hofentschliessung vom
-9 Jäner - 784 , wornach die bürgerlichen Vor¬
stadtsmeister in der Stadt , und die Stadt¬
meister in den Vorstädten ihre Arbeiten ver¬
kaufen , und Kundschaften versehen können;
jeder Meister kann , soviel er will , Gesellen
halten , sie sollen nur eine Lade , immer ein
gleiches Freysprechen und Aufdinggeld , jedoch
die Vorstadtmeister keinen Antheil an der
Kasse der Stadtmeister haben , und immer nur
em Stadtmeister Vorsteher seyn.

perückenmachergewerbe . RegierUtlgs-
Bescheid vom z Häner 1786 . Perückenmacher¬
gewerbe sollen künftig , ohne Rücksicht der schon
vorhandenen Anzahl , nach Erfoderniß der Vor¬
stadtsgründe , daselbst verliehen ; den verdien¬
ten Gesellen , nach der allerhöchsten Willens¬
meinung , ohne Anstand der Schutz mit oder
ohne Gehilfen ertheilet : jedoch dergestalt er-
theiler werden , daß dem von der Vorstadt in
die Stadt herein ziehen wollenden Schutzver¬
wandten die Transftrirung nicht gestattet;
jenen aber , so sich in diesem Falle nicht befin¬
den , ein Wohnungsgewölb in der Stadt zu
«Lethen , dann ohne förmliche Auslage ei«
blosses Zeichen auSzustellen Merwehrt ; end,

B2 . sich



sich die bürgerlichen Perückenmacher schuldig
seyn sollen, die allenfalls sich ergebenden Trans-
ferirungsfalle tzeciüce - em Magistrate anzu-
zeigen, besonders - a diese Übersetzungen ohne
Einwilligung der betreffenden Dorfobrigkeit
nicht zu geschehen, und überhaupt der Magi¬
strat diese Gewerbe nicht in der nächsten Ge¬
gend daranstoffmder Freygründe zu verleihen
bat.

Bescheide, bischöfliche. Verordnung vom
12 July 1734. Die in dem Patente vom 21
Apnl dieses Jahres für die bischöflichen Be¬
scheide ausgemeffene Schreibgebühr pr . 6 Kr.
soll auch in Ansehung der Ehedispensen Platz
greifen , folglich von den Partheyerr entrichtet
werden.

Bettler . Hofdekret vom 9 May 1784
folgenden Inhalts Jede muthwilligen Bettler
und Bettlerinnen , wenn sie das erste, zweyte
und dritte Mal einkommen, sollen bloß mit
dreytagigem Arreste bey Wasser und Brod
auf der Schrane angehalten , und noch beson¬
ders , wenn es die Umstande gestatten , mit
Karbatsch - oder Stock - und respektive Ru-
Lhenstreichen gestrafet , und sohin cum Oommi-
nLtione , und mit schriftlicher Anweisung an
das Rettungshaus entlassen; schwangere, alte,
oder gebrechliche Personen hingegen nicht mit
Schlagen , sondern arbitrarisch nach dem Gut¬
achten des Magistrats behandelt , von allen
übrigen Polizeyverbrechern und selbst den ob¬
bemerkten , über das dritte Mal im Bettel»
betMteM Personen , besonders aber allen lie«

X



-erliche» Weibspersonen, Kupplerinnen unff
Vagabunden sollen die Aussagen nebst Bey-
setzung der magistratischen Meynung an Re¬
gierung überreicht, und bey Abgebung dieser
Meynung auch auf die Abgebung ins Polizey-
Haus auf eine nach Umstanden zu bestimmende
Zeit angetragen werden-

Deero, vom 17 Hornung 1784̂ Wegen
Abstellung des überhaadnehmenden Bettelnd
sollen die Pfarrer, Prediger und Seelsorger
das Volk ermahnen und belehren, daß es dem
Bettelgesmde weder in Kirchen, noch Hausern,
noch sonst wo immer Almosen geben soll.

Derro. Regierungsdekret vom 15 Marx
1785- Bettler sind von den Pfarrern und
Armenvatern in der Stadt dem Magistrate,
und in den Vorstädten den Grundrichtern an-
zuzeigen, von selben, nach Umstanden, in das
Polizeyhaus zu verschaffen. In den Schank-
ur;d Koffehausern kann das Betteln erst nach
beschehener Einrichtung des Arbeitshauses mit
aller Strenge verboten; und sodann müssen
die Wirthe und Koffesieder vorläufig ermahnet
werden, diesen Unfug, bey Straft , nicht zu
gestatten.

Derro , vom rs August 1786 , wornach
dem Magistrate die Abstellung des sowohl in
den Häusern und Kirchen, als auch auf den
Gässen so überhandnehmenden Bettelns nach¬
drücklich eingebunden werden solle.

Beurlaubte . Hofdekret vom 9 Hornung
r?S4, wornach den Beurlaubten der Urlaub¬es3 paß



W in Händen zu lassen, und nur - er Urlaub-
zertel der Obrigkeit zu übergeben ist , ohne
welchem niemand über Nacht behalten , son,
dern am folgenden Tage der Obrigkeit ange-
-eigt werden soll. ^

Beurlaubunggeschafc . Hofentschliessung
vom rJuly 1782 , wornach das Beurlaubung-
zreschaft , welches von einigen Dominien sehr
saumselig besorget worden , von den betreffen¬
den Obrigkeiten künftig fieissiger beobachtet,
und die in Erstattung diesfalliger Berichte
saumseligen Beamten zur Verantwortung an-
gezeiget werden sollen.

Pfand - und Versatzamt . Hofdekret vom
r Februar 1785, dadurch die neue Einrichtung
des Pfand - und Versatzamtes bestimmet wird,
und öle Interesse aus 8 Procent herabgesetzet
werden.

Piaster , türkische . Nachricht , daß die
Neuesten türkischen Piaster , oder 40 Paras-
stücke nach dem k. k. Silbermünzfusse nicht
wehr dann 4z Kr -, r und halb Pfenning be¬
tragen.

Bibelgebrauch . Generalentschliessung vom
no August i/8r,  wornach der Bibelgebrauch
dem Volke bewilliget wird.

Bienenzucht . Allerhöchste Verordnung
vom i September 1785 , dadurch zur Ermun¬
terung der Bienenzucht in jedem Kreise der
deutschen Provinzen zwey Pralinen zu rr und6 Fl. ausgeschet werden.

Bie-



BLenenzuchtlehräimer . Hofdekret Vom
Zi Oktober 1781. Die Bienenzuchtlehram-
rer werden in allen Erblandern als aufgeho¬
ben erklärt.

Bierschanks -GerechtiFkeicen . Hofdekret
vom io August 1784 folgenden Inhalts : Die
in Ansehung der Brerschanks - Gerechtigkeit-
Verleihungen von dem Bürgerspitale aufge¬
klärte Beschaffenheit , daß selbes derley Gerech¬
tigkeiten nur lediglich den Hausbesitzern zwar
nur aä pcri 'onLm und auf Wohlgefallen , jedoch
icden künftigen Besitzern wieder neuerlich ge¬
gen Entrichtung der Konzeffionstaxe verleihe,
sey gerade wider die wegen der Gewerbsver-
leihungen bestehenden neueren Vorschriften,
Massen durch die von dem Bürgersxitale bewir¬
kende Gerechtigkertverleihungen eine Art von
Radieirrurg auf die Häuser entstehet , und die
Befugnisse nicht von den Eigenthümern , weil
selten ein Hausbesitzer zum Bierschank geeignet
fty , sondern solchen von Bestandleuten betrei¬
ben laßt - Um nun Hierinfalls für das Künf¬
tige abzuhelfen , wäre dem Bürgerspitale mit-
zugeben , daß selbes , idenn es ( ausser jenen
Bterschanks - Gerechtigkeiten , die schon wirk¬
lich bestehen, und bey Veränderung eines Haus¬
besitzers an den künftigen , wie bisher , wieder
verliehen werden können ) eine neue Bierschanks-
Gerechtigkeit verleihen wollte , solche den dar¬
um Anwerbenden , ohne Rücksicht , ob er Haus¬
besitzer, oder nicht sey, aä ? er5on3m , und nur
gegen dem , daß er , bey Verlust dieser Gerech¬
tigkeit , solche selbst zu betreiben habe , und

B 4 mcht



sticht in Bestand zu verlassen befugt sey, ver¬
leiben solle In Ansehung des Bürgerrechts
wird das von dem Magistrate lud prLs.2»May
hierwegen gemachte Einrathen dahin begneh-ruiget, daß allen Hausiahabern in der Stadtund auf den bürgerlichen Vorstadtgründen, die
dergleichen Bierschanks- Gerechtigkeiten be¬sitzen, eine geschärfte Verordnung zugestrllerwerden solle, daß selbe/ wenn eine Verände¬
rung bey ihren Bierschänken vorgebt, oder sol¬
che erlediget werden,»einen jeden Fall, bey an¬
sonstiger Strafe pr. 12 Rtdl-, und alsogewiß,
wie im widrigen der zwischen einem solchen Be¬
standgeber und Bestandnehmer getroffeneBe¬
standkontrakt gänzlich unkräftig und ungürigseyn würde, dem Stadtmagistrate anzeigensollen, Damit auf die brodlvse Bierwirthe Be¬
dacht genommen, und selbe nicht so unendlich
durch conscribirte Leute und junge Pursche,diebloß durch Antretung dergleichen Bierhäuser,
wobey sie nicht bestehen können, dem MiLitär-
stande auf diese Art zu entgehen suchen, ver¬
mehret werden, wie dann vielmehr auf die Ein¬
schränkung der Bierhäuser in Folge der un¬
term 29 May 1754 ergangenen höchsten Ent¬
schließung zu denken wäre.

Bierwirthe . Hofentschliessung vom 23Oktober1731, wornach sich die Bierwirthemden Bierstuben alles Weinschanks enthalten,
und bey 50 Rtdl.Strafe den Gästen an Fleisch¬
tagen nur kalte, geräucherte Würste, Schin¬ken, Zungen, und Kämpe, an Fasttagen kalteHäringe, kalte Fisolen, oder andern Salat
««Atze» lasse». Di«--



Bierwirrhe . Hofdekret vom 8 SeptkW
Her 1785, rvornach Bierwirthe in der Stadt
und auf den bürgerlichen Gründen zwar war»
me Speisen für ihre Gaste, jedoch nicht über
die Gaffe auskochen dürfen.

Bierversilberer . Regierungsverordnung >
vom io May 17̂ 5. BLerversilberer, wenn sie
der Ordnung nach bey ihrem Braumeister aus-
tretten, sollen sogleich wieder bey einem andern
elutretten können: mithin ist der Unfug auf¬
gehoben, daß die Bierversilberer nach Austritt
von einem Braumeister ein halbes Jahr
seyern muffen.

BLlderkrärner. Hofttttschlleffmrg vomn
July 7̂81, wornach den Vildcrkramern das
Handeln mit Büchern bey Konfiscaticnstraft
verboten wird.

Bildhauer. Hofrefolution vom»oJäner178Z, welche bestehlt, daß von nun an nieman¬
den mehr das Bürger- und Meisterrecht auf
Die Bildhauerkunst verliehen; und in Absicht
auf die schon derzeit bestehenden Lerley Ge¬
werbe diese zwar in dermaliger Lage belassen,
jedoch solche niemanden mehr weiters abge-
rretten nrerden, sondern bloß an die Wittwen
der schon bestehenden Meister gelangen: nach¬
her aber erloschen seyn, und in Zukunft nur
denjenigen auf Aulangen das unbeschränkte
Befugniß, diese Kunst mit all den nöthiger»
Gehilfen auszuübm, zugestarrden werden solle,
welche mittelst eines förmlichen Zeugnisses der
vereinigten Maler- und Bildhauer-Akademie



die hiezu erforderliche Geschicklichkeit zu be,
sitzen, erweisen werden.

BLllardverboc. Hofentschliessung vom 21
December 1781, wornach der Billardverbot
im ersten Stock aufgehoben ist.

Bischöfe. Generale vom r September
178r. Bischöfe müssen vor der Konsekration
in Gegenwart des Chefs und einiger Mathe

-der Landesstelle, den Eid der Treue ablegen.
Decco, vom lo August-781. Bischöfe

dürfen dem Volke den Gebrauch der Bibel,
oder zerrsurirten Bücher nicht untersagen.

Decco, vom 14 September 1782. Bi¬
schöfe dürfen nur jenen, so die Ordensgelübde
abgelegt, oder das Subdiakonat empfangen
Haben, die Priesterweihe ertheilen.

Decco, vom 14 Semptember 1782. Bi-
- schöfe dürfen nicht weihen, noch Kandidaten

aufnehmen, bis nicht die festgesetzte Zahl der
Geistlichen nach Bedürfnis der Volksmenge
festgesetzt seyn wird.

pfarr - und Lokalkaplaneyen. Verord¬
nung vomn März 178z, wornach dieselben
ohne Ausnahme per Loncurlum vergeben Wer¬
ren sollen.

Pfarrer. Verordnung vom IZ MärzI?8Z,
wornach dieselben ein eigenes Buch für die
landesfürstlichen Verordnungen in Ordnung
und Richtigkeit führen, und selbes zur Einsicht
bereit haben sollen.

pfar-



Pfarrer . Verordnung vom 19 Ittly 1784.
Die Pfarrer und Seelsorger sollen ihren Pfarr-
kindern das Ehepatent zweckmassig erklären,
und ihnen die Vorschrift desselben in ihren
Predigten recht begreiflich machen.

Detto , vom 9 April 1784 - Jeder Pfar¬
rer soll 1 Fl ZO Kr , jeder Lokalkaplan und
jeder Beneficiatus simpl-x - Fl jährlich sä
Rundum Leminarii ZcncrLÜ8 entrichten.

pfarrgebäude . Hofbescheid vom 47 Hor¬
nung 1786. Es haben nur von jenen Kirchen-
und Pfarrgebauden die Riffe und Überschläge
an die k. k. Generalhofbaudirektion zu gelan¬
gen, die aus einem öffentlichen Fond bestritten
werden . In die Pfarrgebaude der Privatpa-
tronen wäre sich nicht zu mischen , nur in so¬
weit , als jedem Patron gestattet wird , zn
einiger Erleichterung der Kosten das entbehr¬
liche Kirchenvermögen zu Hilfe zu nehmen , ha¬
be selber sich über dessen richtige Verordnung
mit den einzusendenden Rechnungsextrakten
anszuweisen . Hienächst verstehe sich aber von
selbst, daß dem Patrono nur so viel von dem
eigentümlichen Kirchenvermögen zu verwenden
gestattet werden könne , als die Kirche ohne
Abbruch ihrer Kurrenrerfordernisse entbehren
mag , und daß die Stifrungskapitalien unan,
gegriffen bleiben müssen.

Bleistifte . Verordnung vom 5 Oktober
1785 , daß alle in Ungarn fabricirte Gattun¬
gen Bleystifte mit gleicher Mautgebühr bele¬
get , für die in weiffem Holz eingefaßten pr.

Essl-



( 28 )

Efflto in Ungarn Viertelkreuzer , für dasCoip
sumo mit z Kreuzern entrichte !: werden soll

Populationbücher , politische. Hofdekrek
Dom 9 July 1782, wornach dieselben in richti-
Ler Evidenz gehalten , und den Offiziren bey
Derselben Nettistzirung die anverlangte Aus-
Eunst gegeben werden solle-

polrzeyverbrecher. Hofdekret vom 9
Hornung 1786 , wornach Se . Majestät über
eine allerunterthänigste Anfrage , ob ein ganz
unbemittelter UiberLretter der politischen Ge¬
setze nicht wenigstens in soweit , als es die Ent¬
schädigung des Jurisöizenten fodert , auch zu
»dessen Arbeiten angestellet , oder wie und auf
was Weise nach Befund und Billigkeit ver¬
wendet werden dürfe ? allergnädigst zu ent¬
schließen geruhet , daß ein dergleicher politischer
Delinquent immer so bestrafet werden müsse,
damit seine Strafe öffentlich geschehe; meistens
sey die Herrschaft an der Uibertrertung der
Zivilgeseße , oder an der Widerspenstigkeit ihrer
Unterthanen mitschuldig ; es geschehe also ganz
recht , daß die Herrschaft zur Bezahlung der
Atzung dieser zur öffentlichen Arbeit verurtheil-
ten Unterthanen ungehalten werde , weil der¬
selben doch der Nutzen ihrer Unterwürfigkeit
zugeht , und sie zugleich dadurch zur Hindan-
halturrg derley Unordnungen angeeifert werde.

polleten . HofentschlLessung vom 16 Okto¬
ber 1781 , wornach die für die Polleten jährlich
zu entrichtenden drey Gulden noch fernerS zu
belassen, und jedem , der immer will , ohne Un-
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Lerschied, der Handel und Wandel gegen Eüsung
dieser Poüete zu gestatten ist.

Böhmische Unterthaiien . Hofdekret vo«
^8 July »785,  woruach böhmischen Untertha-
nen in Hinkunft ohne Konsens der betreffenden
Obrigkeiten und ohne Vorwissen des Landes-
gubernii in Böhmen / hierorts sich uiederzu-
taffen , verboten ist.

UcLnicenNLria romang. Verordnung vom
2Z Jilly 1782. Was von der ? (Lniccnri'LriL
rolNLNL kömmt , und was Gewissen allein be¬
trifft , braucht kein kiacimm. rezium.

porriuncula - Ablaß. Verordnung vom
27 November I ?8l . Die Ordinarien solle«
die bey den Klostergeistlichen üblichen Ablaß¬
tafeln rvric8 cjUOties in I ĉUo ^ orrlunculL

. gänzlich kassiren , und dem Volke wahre Be¬
griffe von diesem Ablasse beibringen lassen;
auch soll wegen der schwarzen Gürtel bry dem
Tertiarorden , Herz Jesu , und derley Bru¬
derschaften bey de» Generalabsolutionen daS
Nöthige vvrgekehret werden.

Postmeister . Hosdekret vom 5 Hornuvg
1734 , daß den Postmeistern die genaue Beob¬
achtung der höchsten Vorschriften , besonders
i « Ansehung der doppelten und mehrfache»
Versieglung - er beschwerten Verwahrung , eirr-
-ubinden sey.

Post , tägliche. Nachricht vom - - Sep¬
tember 1785,  daß eine tägliche Post von hier
über Ollmütz, Friede- , Bteliz , Podgurza bi-

nach



nach Lemberg vomr November 1785 an ein-
geleitet werden solle.

psrraschL. Hofentschliessung vom 17 Hor¬
nung 1784, Daß die auf die Ausfuhr der erb-
Landischen Pottasche iu fremde Lander bisher
bestandene Gebühr durchaus auf r FL. pr.
Zentner heradgesetzet werden foll.

Bracelbrater . Hofentschliessung vom 17
August 1782. Bratelbrater, so iupferne Kes¬
seln gebrauchen, sollen selbe sogleich, und dann
alle halbe Jahr , bey Verlust ihrer Gewerbe,
verzinnen lassen.

BrandweLn. Hofdekret vom 25 Juny
1785- Vrandwein, so bey den Linien herem-
geführt wird, ist von den bürgerlichen Brand-
weinern künftighin nicht mehr zu verkosten.

Brodbeschauer. Hofdekret vom IO Sep¬
tember i782,wvrnach dieselben ihre Visitation
pflichtmässig vornehmen, und der Magistrat
mit ihren Auskünften und den Entschuldigun¬
gen der Bäcker sich nicht sogleich befriedigen
solle.

professionisten. Verordnung vom 29
Oktober 1782, daß dieselben ihre Kinder und
Lehrjungen fleißig in die Christenlehre schicken
sollen.

Prozessionen. Verordnung vom 27 De¬
zemberi^y2, wornach, ausser den in der
allgemeinen Bittwoche üblichen Prozessionen,
gar keine einzige desJahrs belassen werden jolk

pro,
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prozestionen. Verordnung vom z Jänek
-178z , wornach die Stiftungen auf Prozessio¬
nen nach entfernten Orten , oder auch nach
näheren Krrchm , wenn sie die gesetzmaffigeZahl
übersteigen , zur Erziehung der äugend zu ver¬
wenden sind.

präsentanonrecht. Hofentschliessung vom
so Marz 178z , wodurch das Präsentation-
recht auf die neuen Pfarren in den Vorstädten
den Grundobrigkeiten zugestanden , und zugleich
erkläret wird , daß im Verbittungsfalle solche
Pfarren als landesfürstliche zu betrachten seyen.

Brevier . Verordnung vom 16 Septem,
her 1782 , daß die in der inV 'e-
tto L. Lennoni8 in dem Brevier sowohl , als *
Ln dem kroprio einer jeden Diözes enthaltene
anstößige Wörter von cxoiro Lcc. bis lublcri-
x6c ausgeloscher,und daß nach der Hand , wen«
dieses nicht geschehen , das Brevier in Beschlag
genommen , und der Eigentümer desselben
mit einer Geldstrafe von zs Fl . beleget wer¬
den solle.

Prediger . Hofentschliessung vom 25 Za¬
uer 1784 , daß die Stellen der blossen Soun-
und Feiertagsprediger wegen - er neuen Pfarr-
einrichtung gänzlich aufzuhöreu haben.

' privatmaut . Hofentschliessung vom 9
November 1782,  vermög welcher mit erstem
Hornung 1783 alle Privatmauten aufgehoben
tznd.

Brie-



Briefe , beschwerte. Allerhöchste Ent-
(Messung vomn May 1786. Da die Förm¬
lichkeit und Vorschrift bey Aufgabe eines so¬
genannten beschwerten Briefes die darin ent¬
haltene Summe in dem Postamte offen zu zei¬gen, und nach Verhaltniß derselben ein erhöh¬
tes Porto zu bezahlen, sowohl dem Publikumüberlästig, als manchmal zu Veruntreunqen
ein näherer Anlaß und Rei; war, so wird die¬
selbe hiemit aufgehoben, und vom- Juny die¬
ses Jahrs an jedermann freigestellt, Banko-
zettel und Obligationen auf der reitenden Post,
zedoch ohne alle Anzeige, und nur gegen Ent¬
richtung des gewöhnlichen Postporto, zu ver¬
senden. Obwohl nun durch die Aufhebung der
offenen Anzeige auch die von dem Aerarium
bisher für drrley Versendungen übernommene
Gewährleistung bey der ordinären Brief-oder
sogenannten reitenden Post von selbst aufhört,
mithin die Versendung auf jedermanns eigene
Gefahr geschieht, so wird dennoch den Post¬
ämtern neuerdings und auf das nachdrücklich¬
ste eingebunden, die möglichste Genaubeit und
Vorsicht zu beobachten, welche zur sichern
Bestellung aller Korrespondenzen vorgeschrie^
Herr ist.

Bruderschaften . Verordnung vom 9
August 178z, wornach dre sammtlichen Bru¬
derschaften umgestaltet, und mit der neu ein-
geführten unter dem Titel: Thäcige Liebs
des Nächsten, vereiniget werden.

Privatpacronatspfarren . Hofentschlies-
sung vom" März 1783, daß auch diePrivat-

patro-
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patronatspfarren, gleich den landesfürstlichen,
nur durch Konkurs zu vergeben seyen, und der
Patronus aus den beym Konkurse tauglich
befundenen Subjekten eines zu wählen habe.

BrLefpost , kleine. Nachricht vom 19
März 1785, wegen Vereinigung der kleinen
Brief- oder Stadtpvst mit demk. k. obersten
Hofpostamte.

Prodigalrrärerklärung . Hofentschliessung
vomz Hornung 1786, daß, wenn ein Richter
in eine Prodigalitätserklärung einschreiten solle,
kein anderer Richter, als dre Personalinstanz
desjenigen einschreiten könne, der als Ver¬
schwender erkläret werden solle, und könne
auch die Prodigalität nicht anders verhänget

-- werden, als wenn die betreffende Parthey
hierüber ordentlich vernommen, und derselben
dle weitere Veschwerführung hierüber offen
gehalten wird.

Buchdrucker . Hofentschliessung vom Zr
May 178- , wornach den Buchdruckern der
Handel mit in- und ausländischen Büchern
gestattet wird-

Buchhändler . Hofdekret vom 8 Oktober
i?8' , wornach den Buchhändlern die Einfuhr
fremder Missalien, Breviarien, Cborbücherrc.
bey Confitcationstrafe verboten wird.

Bücher , gebundene . Hofdekret vom z
Februar 1785, daß künftig der Centner gebun¬
dener Bücher, worunter jedoch die bloß gehef¬
teten nicht verstanden sind, bey - er Einfuhr

C mit



mit 5 Fl . beleget ; und die Zusammenpackung
gebundener und ungebundener Bücher unter
Strafe der Confiscarion verboten seyn soll.

Pulver - und Salpererhandel . Verordn
rrung vom 28 Marz 1782 , wornach der Han¬
del mit Pulver und Salpeter niemand anderem
erlaubet wird , als der sich mit einem obrigkeit¬
lichen Zeugnisse ausweisen kann.

Pulver - und Galperererzeuyer . Hof¬
dekret vom 26 Juny 1734 , wornach die Pul¬
ver - und Salpetererzeuger in Hink - nft in
Aufnahme der berrötl- igten Arbeiter sich nach
dem Werbbezirkssysteme zu halten haben.

Bullen , päpstliche . Verordnung vom 19
August »782 . Die Vidimirung der papstüchen
Bullen , Breven , und anderer Dokumente kann
von den Registratoren , Expeditoren bey den
Landesstellen , von den Kreissekretären und
Sindicis in Kreisstädten geschehen.

Bulla Unigenitus . Hofdekret vom ir
Marz »782 . Es wird allenthalben auf das
scharfeste verboten , über die Kondemnation
der Bulla Unigenitus pro 8c eomra zu dispu-
tiren , und die theologischen Schüler sollen bloß
den Begriff und den nöthigen Unterricht da¬
von erhalten.

Bürger Wiens . Hofdekret vom 6 De-
cember 1784 , wornach die Bürger der Stadt
Wien , wenn sie auch inner den Linien ein zu
einem andern Grundbuche gehöriges Hau-
mne haben , oder bewohnen , dem Grsdtmagi-

strate
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strate mit der Personalgerichtsbarkeit , rvis
vormals / unterworfen zu bleiben haben.

Bürger - und Meisterrechtswerber . Re¬
gierungsverordnung vom 24 Inner - 784 , wor-
nach der Magistrat den Bürger . und Meifter-
rechtswerbern einen bestimmten und entscheiden^
dm Bescheid zu geben Han

C. K.

RapLralien . Hofentschlieffung vom 24
Hornung »786,  wornach Kapitalien , welche
bey Privaten anliegen , mit alleiniger Ausnah.
me derjenigen / welche nach ausdrücklicher An¬
ordnung der Stifter zu ewigen Zeiten , oder
unaufkündlich auf den angewiesenen Realitäten
versichert bleiben sollen / und auch hinreichend
gesichert sind, aufgekünder , und Ln öffentlichen
Fonds augeleget werden sollen.

Lauf gestohlener Sachen . Verordnung
vom r Hornung »78k/  wornach erweislich ge¬
stohlene / oder auch nur des Diebstahls ver¬
dächtige Sachen zu kaufen verboten wird.

Kandidat zum pciesterstande . Verord¬
nung vom z März 178z,  wornach Se . Maje¬
stät befehlen / daß kein CandLdat zum Priester-
stande vor Vollendung des ganzen theologischen
Kurses gelangen , und ohne Beybringung der
Zeugnisse darüber , wenigstens nach der zwo-
ren Klaffe,  nicht zum Priesterstande geweiht
werden soll-

^ C - Car«
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